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zemeister Niehenke zu Damme auf desfalli-
ge Anfragen gern Proben mittheilen , auch
die Preise melden wird.

4) Bekanntmachung der Zeverschen
Consistorial - Deputation vom  iS-
Jan . 1827,  xukl . am 7 . und 14.
Febr . 1827.

h^ sorlsatiow Da Seine HerzoglicheDurchlaucht in einem
Jahre am höchsten Rescripte vom 28 . August 1826 . zu
s . Nov. für Las verordnen geruht haben , daß die in der im
^--nburg hr - 6Z6 . am 2 . November für das Her¬
ne» Verordnrm- zvgthum Oldenburg erlassenen Verordnung

nen Bor̂ rift ^ ^ ^ ch der Verlöbnisse enthaltene Vor-hinfl'chtlich Lexschrift , welche dahin lautet:
Verlöbnisse, für „ Allen und jeden Unterthanen bey will-

kührlicher Strafe hiemit ernstlich be¬
fehlend , daß hinfuhro die Verlöbnissen
und 8ponssIia an ihnen selbst nicht , un¬
ter den Bräutigam und Braut allein,
sondern mit der Eltern Vorwissen , Wil¬
len und Beliebung , und in Mangelmig
deren , mit Zuziehung der verordnten
Vormünder , und im Fall deren keiner
waren , der nächsten Freunden und Ver¬
wandten , oder aber , da die auch nicht
vorhanden , im Beyseyn , zum wenigsten
zweyer , dreyer beglaubter Persohnen,
beredet und beschlossen , auch darauf den
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